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Das Vermögen der niederländischen Pfadfinde

bände belief sich auf rund 300 o00 Gulden.

Die internationale Ausrichtung der Boyscout

Bewegung und die Beeinflussung der niederländische

Pfadfinderverbände durch das Internationale Büro s

sich wie folgt dar:

g entstand als zunächst

nationa

gland. Sie wurde von dem vor

einigen

Hochgradfreimaurer und

Gegner

Baden P o w e l l gegründet.

Baden F

renfeldzug als Offizier der

engliso

ervorgetan hat und als Ver-

teidige

t ist, hatte im Herbst l909

das Buc

geschrieben, das die Grund-

CLngendl

Auf die

he8en

Interne

Bewegun

organis

Interns

Büros k

zu entr



Et

leichssicherheitsnauptant

Berlin, den 5. Novenber 196
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Schnellbrief!

40Tl0T

- je fünffachiag

-9. NOV. 1942

len Aatern I, III, IV und V

Betrifft: Strafrechtspfle

-ren Polen und Angehöri

0r

Ostvülier.

I. Der Reichsführe!

t Reichsju■ti

Mhierach

vereinbart, daß die Just.

ie Durchführung ora

icher

Strafverfahren gegen Polen

Angehörige der Ostvöl

EA

zichtet. Diese fremdvölfischer Personen sollen zul tinft

 der

Polijzi abgegeben werden. Entsprechend sollen Juden un

izeuner

behaulelt werden, Die Vereinbarung ist von Führer gebill gt worden

In Durchführung der Vereinbarung wird zur Zeit v gchen dem

Reichssicherheitshauptant und dem Reichsjustizministesavgs eine

Regel ing ausgéarbeitet, die rach Möglichkeit zun l.leis in

Kraft treten soll.

JI. Dieser Vereinbarung liegen folgende Erwägungen zu-

grunde:

Polen und Angehörige der Ostvölker sind frendvöl ische und

rassisch minderwertige Menschen, die ii deutschen Reichsgebiet

leben. Hieraus ergeben sich für die deutsche Volksordiung er-

hebllche Gefahrenmomente, die zwángslüufig dazu führen, die

Frendvölkischen einem anderer Steåfrecht zu unterstellen als

deutsche Menschen,

Notwendigkeit ist bisher no■h nicht in vollem Un-

ng getragen worden. Lediglicl für Polenee Fuf

re Vero--g uber die Straf

chen Gebiet durct

Juden in den eingegliadt ten

gegen Polen und
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getroffen worden. Aber auch dies

ded da  et

leben von Deutschen mit Fremayöl

wfte Strafhes

wegen rremo

er Polizei

perstnlichen

Bedarfs-

rrichten

Beglaubigt:

RaMo

droangestellte

Re


